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Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 
Für die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord haben die stimmberechtigten Erstfel-
derinnen und Erstfelder an der Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022 einen Kredit 
von CHF 520'000.– bewilligt. 
 
Wie geplant, konnten die Hauptarbeiten zwischen der Ripshauserbrücke und der Hof-
stettenkapelle von Mitte August bis Ende September 2022 ausgeführt werden.  
Sowohl die Baumeisterarbeiten wie auch die Ingenieurleistungen (Honorare) konnten 
deutlich unter dem Kostenvoranschlag ausgeführt werden. 
 
Neben dem im Projekt enthaltenen Sanierungsperimeter war im Bereich der Kiesauf-
bereitung Epp und Mattli noch ein weiteres Teilstück der Niederhofenstrasse in einem 
schlechten Zustand. Aus Kostengründen wurde dieses Teilstück aus dem ursprüngli-
chen Sanierungsprojekt gestrichen. Da aufgrund der Vergabeerfolge der Kredit nicht 
ausgeschöpft wurde, hat der Einwohnergemeinderat entschieden, dieses Teilstück 
ebenfalls zu sanieren. Mit dieser Projekterweiterung sind auch die Mehrkosten bei 
den Baumeisterarbeiten von CHF 50'700.– zu begründen. Bei den Positionen «Baune-
benkosten, Unvorhergesehenes» und «Honorare» sind trotz der Projekterweiterung 
Minderkosten von knapp CHF 56'300.– zu verzeichnen.  
 
Die Gesamtkosten für die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord betragen  
CHF 514'445.–. Der Kredit von CHF 520'000.– wurde somit um CHF 5'555.– bzw. um 
rund 1 Prozent unterschritten. 
 
 
Abrechnung 
 

Alle Beträge in CHF Kredit Abrechnung Abweichung 

Baumeisterarbeiten 410'000.00 460'719.65 50'719.65 

Baunebenkosten,  
Unvorhergesehenes 

56'000.00 37'066.10 -18'933.90 

Honorare 54'000.00 16'659.10 -37'340.90 

Total Kosten inkl. MwSt. 520'000.00 514'444.85 -5'555.15 
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Antrag an die Gemeindeversammlung vom 3. April 2024 
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der Abrechnung stellt 
der Einwohnergemeinderat folgende Anträge: 
 
1. Die Abrechnung über die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord von  

CHF 514'444.85, bei einem zur Verfügung stehenden Kredit von CHF 520'000.–, 
wird genehmigt.  

 
2. Der für die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord verantwortliche Einwohner-

gemeinderat wird entlastet. 
 
 
Erstfeld, März 2024 
 
Namens des Einwohnergemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident: Walter Marty-Jauch 
 
Die Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold 
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Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 
In Ihrem Auftrag haben wir die Abrechnung über die Sanierung der Niederhofen-
strasse Nord geprüft und kontrolliert. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen 
und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen mit angemessener Sicherheit 
erkannt werden können. Wir prüften sämtliche Belege zu diesem Geschäft. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil 
bildet. 
 
Wir können aufgrund unserer Prüfung Folgendes festhalten: 
 
▪ In der Abrechnung werden die Nettokosten von CHF 514'444.85 korrekt ausge-

wiesen.  
▪ Die Belege waren vollständig vorhanden und sind ordnungsgemäss. 
 
Gegenüber dem Antrag vom 13. Februar 2022 (Kredit von CHF 520'000.–) ergeben 
sich somit Minderkosten von CHF 5'555.15.  
 
Wir beantragen der Gemeindeversammlung Erstfeld, die vorliegende Abrechnung 
zu genehmigen und den Einwohnergemeinderat zu entlasten. 
 
 
Erstfeld, März 2024 
 
Rechnungsprüfungskommission 
 
Lukas Epp-Gehrig (Präsident) Werner Zgraggen-Kawälde 
Luigi Migliozzi-Aschwanden Willy Gnos-Zberg 
Daniela Walker-Lang 

Bericht und Antrag 
der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Erstfeld 
 
Abrechnung über die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord 


